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Zur Leitung der Rechtsprechung durch die oberen Gerichte
Die Veröffentlichung und die — den demokratischen 
Prinzipien unseres Staates entsprechende — Diskussion 
der Grundsätze zum Erlaß des Staatsrates der Deut
schen Demokratischen Republik über die grundsätz
lichen Aufgaben und die Arbeitsweise der Organe der 
Rechtspflege sind ein Teil der - Vorbereitung des 
VI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands. Diese Grundsätze bilden die Konkreti
sierung des Abschnitts über die sozialistische Rechts- 
cprdnung. im Programmentwurf der SED. Daraus ergibt 
sich, daß sie, am Beginn der neuen Etappe des umfas
senden Aufbaus des Sozialismus verabschiedet, für 
lange Zeit die Arbeit der Rechtspflegeorgane bestimmen 
werden. Die bisherige Disküssion hat bereits gezeigt, 
daß die Bevölkerung der DDR den Fragen der Rechts
pflege großes Interesse entgegenbringt. Unsere Aufgabe 
ist es, zusammen mit allen anderen in der Nationalen 
Front zusammengeschlossenen Kräften bis zum Ab
schluß der Diskussion und bis zur Beschlußfassung im 
Staatsrat auch dem letzten Bürger der DDR klar
zumachen, daß es sich bei den Grundsätzen des Er
lasses um eine gesellschaftliche Angelegenheit, um seine 
eigene Sache handelt.
Die Grundsätze entsprechen den gesetzmäßigen Erfor
dernissen der neuen Etappe unserer Entwicklung, die 
nach der Sicherung der Staatsgrenze durch die Maß
nahmen vom 13. August 1961 und nach dem endgültigen 
Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse in der 
DDR erreicht' ist. Diese Entwicklung ermöglicht eine 
breite Entfaltung der Demokratie und erfordert die 
Herausbildung neuer staatlicher Formen. Dazu gehört, 
wie es in den Grundsätzen heißt,

„der Ausbau der einheitlichen Leitung der Recht
sprechung aller Gerichte durch das Oberste Gericht, 
dessen alleinige und unmittelbare Verantwortung vor 
der Volkskammer und dem Staatsrat der Deutschen 
Demokratischen Republik und, die verstärkte Siche
rung der Unabhängigkeit der Richter“.

Welche prinzipielle Bedeutung diese Aufgabe hat, wird 
durch die an anderer Stelle der Grundsätze getroffene 
Feststellung deutlich:

„Das entspricht auch dem Grundsatz unserer sozia
listischen Demokratie, gewählte Organe nur durch 
übergeordnete gewählte Organe zu leiten.“

Damit wird die administrative Leitung der Rechtspre
chung beseitigt, wie sie im § 13 des noch gültigen 
Gerichtsverfassungsgesetzes festgelegt ist. Dieser neue 
Schritt ist klar, mit den objektiven Erfordernissen 
übereinstimmend und keiner subjektiven Auslegung 
fähig.
Dementsprechend heißt es auch über die im Entwurf 
vorgesehenen Revisionen des Ministeriums der Justiz:

• „Die Revision der Gerichte hat den Zweck, die Er
fahrungen und Tendenzen in der Rechtsprechung zu

studieren und zu verallgemeinern und daraus Schluß
folgerungen für die Gesetzgebung und die Leitung 
der Rechtsprechung durch das Oberste Gericht (von 
mir hervorgehoben — H. T.) zu ziehen. Sie ist kein 
Eingriff in die Spruchtätigkeit der Gerichte.“

Mag also bei den Revisionen über ihren Umfang und 
ihre Aufgabenstellung noch manche Diskussion erfor
derlich sein — fest steht jedoch schon, daß sie den 
Grundsatz der einheitlichen Leitung der Rechtsprechung 
durch die übergeordneten Gerichte und an der Spitze 
durch das Oberste Gericht nicht beeinträchtigen, son
dern daß sie der Durchsetzung dieses Grundsatzes 
dienen.
Bereits hier wird sichtbar, wie uns der Erlaß zwingt, 
alle Probleme neu zu durchdenken, damit nicht das 
bisher Gewohnte, wenn auch in neuen strukturellen 
Formen, sich fortsetzt und damit den Weg zum Neuen 
versperrt. Deshalb ist jeder Justizfunktionär, vor allem 
jeder Richter, durch den Erlaß vor die Aufgabe gestellt, 
in seiner persönlichen Arbeit eine grundsätzliche 
Änderung zu vollziehen, um eine neue Qualität zu 
erreichen. Der Vorsitzende des Staatsrates hat in seinem 
Schlußwort auf der Sitzung des Staatsrates vom 5. De
zember 1962 darauf hingewiesen, wie kompliziert die 
Entwicklung ist, und ausgeführt:

„Verschiedentlich haben sich die Juristen, ausgehend 
von einem bestimmten Dogma, die Sache zu einfach 
gemacht. Aber das ist jetzt vorbei. Ich sage das hier 
so offen, damit eine klare Atmosphäre geschaffen 
wird, sich niemand irgendwelchen Illusionen hingibt 
und etwa glaubt, es gehe bei dem vorliegenden 
Erlaßentwurf lediglich um ein paar kleine Ände
rungen.“!

Ausgangspunkt für diese neue Qualität unserer Arbeit 
muß die bereits in den früheren Beschlüssen des 
Staatsrates herausgearbeitete Erkenntnis sein, daß nur 
der Richter seihe Aufgaben lösen kann, der eng mit 
der Produktion und dem Leben der Werktätigen ver
bunden ist; der es versteht, sich auf das herangereifte 
politisch-moralische Bewußtsein der Werktätigen zu 
stützen; der sich des Ümfanges und der Möglichkeiten 
der gesellschaftlichen Kräfte bei der Bekämpfung der 
Rechtsverletzungen, vor allem der Kriminalität, be
wußt ist. Ein Richter, der sich selbst vom gesellschaft
lichen Leben abkapselt, erstarrt und wird zu einem 
Hemmnis der gesellschaftlichen Entwicklung; er setzt 
sich selbst außerstande, seine Aufgaben richtig zu lösen.
Aus dieser Erkenntnis gilt es Schlußfolgerungen zu 
ziehen. Von der Natur ihrer Arbeit her stehen die 
Richter am Kreisgericht den Problemen des gesell
schaftlichen Lebens am nächsten. Auch ein Teil der 1

1 Unser sozialistisches Recht dient dem Volk und seinem fried
lichen Leben, Schriftenreihe des Staatsrates der DDR, Nr. 5/ 
1962, S. 521.


